
Drucksache 16/2102
06. 03. 2013

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen

Finanzierung und Stand des Ausbaus von Betreuungsplätzen im Wahlkreis 42 (Neustadt an der Weinstraße,
Verbandsgemeinde Lambrecht und Haßloch)

Die Kleine Anfrage 1370 vom 14. Februar 2013 hat folgenden Wortlaut:

Seit August 2010 haben rheinland-pfälzische Eltern Anspruch auf einen Kitaplatz für zweijährige Kinder. Einen Rechtsanspruch
auf Betreuung ihrer Kinder in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung werden Eltern ab dem 1. August 2013
auch für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr an haben. Beim sogenannten Krippengipfel im April 2007 hatten sich Bund,
Länder und Kommunen über die dafür notwendigen Ausbauziele und die Aufteilung der Kosten verständigt. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hat sich der Ausbau von Betreuungsangeboten im Wahlkreis 42 seit dem 1. September 2009 entwickelt (bitte aufgeteilt nach

Betreuung in den einzelnen Einrichtungen, mit Vergleich der jeweils erreichten Plätze und Betreuungsquoten pro Jahr und Kom-
mune)?

2. Welche Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen mit wie viele Plätzen wurden in welchen Einrichtungen und durch welche Trä-
ger mit welcher Kostenbeteiligung (Bund, Land, Kommune, Träger) seit dem 1. Januar 2009 durchgeführt?

3. Welche Ausbaupläne bestehen noch bis zum 1. August 2013 oder darüber hinaus in welchen Einrichtungen, durch welche Trä-
ger, um wie viele Plätze und mit welcher Kostenbeteiligung?

4. Wie ist der Bearbeitungsstand dieser Pläne?
5. Welche Platzzahlen und Betreuungsquoten sollen nach Abschluss der Arbeiten jeweils erreicht sein?
6. Mit welchen Beträgen beteiligen sich seit 2009 Bund, Land, Kommunen und Träger jährlich an den Betriebskosten der Einrich-

tungen (aufgeteilt nach Personal- und Sachkosten)?

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
 Schreiben vom 5. März 2013 wie folgt beantwortet:

Die Zuständigkeit über die Bedarfsplanung liegt in der Verantwortung der Jugendämter der einzelnen Landkreise, kreisfreien Städ-
te und großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt. Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage wurden daher die für die
Bedarfsplanung verantwortlichen Jugendämter des Landkreises Bad Dürkheim (für die Verbandsgemeinde Lambrecht und die Ge-
meinde Haßloch) und der kreisfreien Stadt Neustadt a. d. W. befragt. 
In der für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim nicht ge-
antwortet, sodass keine Angaben über die Verbandsgemeinde Lambrecht und die Gemeinde Haßloch gemacht werden können. Die
nachfolgenden Antworten beziehen sich somit nur auf die Stadt Neustadt a. d. W. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. April 2013 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

*) Hinweis der Landtagsverwaltung:

Ausführliche Internetausgabe, die Original-Drucksache ist ohne den Abdruck der Tabellen erschienen.
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Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Angaben zu den einzelnen Einrichtungen sind in den anliegenden Tabellen aufgelistet.

Zu den Fragen 3, 4 und 5:

Das Jugendamt Neustadt a. d. W. hat hierzu folgende Angaben gemacht:

Planungsbezirk West:
Derzeit bestehen Überlegungen, im Gebäude, in dem zurzeit die Grundschule Schöntalschule untergebracht ist, eine viergruppige
Kinderbetreuungseinrichtung einzurichten. Angedacht ist folgende Gruppenstruktur (fußend auf den derzeitigen Bedarfen im Pla-
nungsbezirk): zwei Regelgruppen mit insgesamt 50 Plätzen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, eine kleine altersgemischte
Gruppe mit insgesamt 15 Betreuungsplätzen, davon acht Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und sieben Plätze für
Kinder im Alter von null bis drei Jahren sowie eine Krippengruppe mit insgesamt zehn Plätzen für Kinder im Alter von null bis
drei Jahren. Es würden somit insgesamt 75 Betreuungsplätze neu geschaffen werden, davon 58 Plätze für Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren und 17 Plätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren.
Es ist derzeit noch offen, unter welcher Betriebsträgerschaft diese neue Kinderbetreuungseinrichtung geführt wird. Bauträger ist die
Stadt Neustadt a. d. W., in deren Eigentum das Gebäude/Gelände steht. Dies kann unter städtischer Trägerschaft erfolgen, die evan-
gelische Kirche hat jedoch ebenfalls bereits Interesse an der Betriebsträgerschaft bekundet. Hier sind zu gegebener Zeit noch Ver-
handlungsgespräche zu führen.

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen würden jedoch nicht vor 2014 abgeschlossen werden. Eine verbindliche Gesamtkosten-
schätzung existiert derzeit noch nicht, an Bundeszuschüssen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2013
bis 2014 könnten nach heutigem Stand ca. 305 800 Euro abgerufen werden.

Planungsbezirk Ost:
Die Bauarbeiten auf dem Gelände der neuen fünfgruppigen städtischen Kindertagesstätte in der Robert-Stolz-Straße laufen plan-
mäßig. Der Bauträger rechnet damit, dass die Bauarbeiten im Laufe des Mai 2013 weitestgehend abgeschlossen werden können.
Inbetriebnahme der städtischen Einrichtung mit den beiden Übergangsgruppen (zwei Krippengruppen á zehn Plätze für Kinder im
Alter von null bis drei Jahren) aus der ehemaligen Niederländischen Schule sowie einer kleinen altersgemischten Gruppe (15 Be-
treuungsplätze, davon acht Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und max. sieben Plätze für Kinder im Alter von
null bis drei Jahren) wahrscheinlich zum 1. Juli 2013. Die restlichen zwei altersgemischten Gruppen (insgesamt 30 Betreuungsplät-
ze, davon 16 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und 14 Plätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren) gehen
zu einem späteren Zeitpunkt in 2013 in Betrieb. Es werden mit dem Neubau insgesamt 65 Betreuungsplätze geschaffen, davon sind
24 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und 41 Plätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren.
Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden auf ca. 2,3 Mio. Euro geschätzt. An Bundeszuschuss werden 439 000 Euro erwar-
tet. 
In der katholischen Kindertagesstätte St. Bernhard stehen dringende Dachsanierungs- und zwingend erforderliche Sanierungsmaß-
nahmen an. Die Verhandlungen mit der katholischen Kirche in Sachen „Generalvereinbarung für alle Kinderbetreuungseinrich-
tungen in Neustadt an der Weinstraße in katholischer Trägerschaft“ wurden zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen. Die Ver-
einbarung wird in Kürze unterzeichnet. Im städtischen Haushalt für 2013 sind hierfür insgesamt 363 000 Euro vorgesehen (227 000
Euro als Ausgaberest für die Dachsanierungsarbeiten aus 2012 = 100 % Finanzierung) und 136 000 Euro für Sanierungsarbeiten für
einen Ganztagesplatzausbau sowie für evtl. Einrichtung von U 3-Plätzen). Die Kostenanteile des Trägers, des Bundes und des Lan-
des für evtl. förderfähige Maßnahmen sind noch nicht bekannt, da noch keine Kostenschätzungen vorliegen und noch kein Zu-
schussantrag gestellt wurde.

Planungsbezirk Süd:
In entsprechend umgebauten Räumlichkeiten im Le Quartier Hornbach sollen drei Krippengruppen für 30 Kinder im Alter von
null bis drei Jahren in städtischer Trägerschaft eingerichtet werden. Mit den Umbaumaßnahmen wird wahrscheinlich Ende Fe-
bruar/März 2013 begonnen; diese sollen möglichst bis zum 1. August 2013 abgeschlossen sein, sodass die Einrichtung im Anschluss
(zumindest in Teilen) in Betrieb gehen kann. 
Die Gesamtkosten für Ausstattung im Innen- und Außenbereich werden auf ca. 210 000 Euro geschätzt; hier erwarten wir einen
Zuschuss aus Bundesmitteln von max. 189 000 Euro, der städtische Eigenanteil beträgt 21 000 Euro.
Im Gebäude der ehemaligen Niederländischen Schule soll eine siebengruppige städtische Kinderbetreuungseinrichtung entstehen.
Die Einrichtung soll mit folgender Gruppenstruktur betrieben werden: drei Regelgruppen á 22 Plätze für Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren, zwei geöffnete Gruppen á 22 Plätze für 32 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und zwölf Kinder im Alter
von zwei bis drei Jahren, eine kleine altersgemischte Gruppe mit insgesamt 15 Betreuungsplätzen, davon sieben Plätze für Kinder
im Krippenalter und acht Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sowie eine Krippengruppe mit insgesamt zehn Plät-
zen für Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Es würden insgesamt 135 Betreuungsplätze neu geschaffen werden, davon 106 Plät-
ze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und 29 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Schaffung der hohen Anzahl an 
Ü 3-Plätzen ist der Tatsache geschuldet, dass die evangelische Kirche bereits angekündigt hat, das Gebäude, in der die Kindertages-
stätte Wilhelm-Löhe 2014/2015 untergebracht ist, zu verkaufen und die Einrichtung aufzugeben. Die Inbetriebnahme der neuen
Einrichtung (eventuell erst teilweise) ist für Anfang/Mitte 2014 vorgesehen.
Es wird mit Gesamtkosten i. H. v. 1 022 000 Euro gerechnet.
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Planungsbezirk Lachen-Speyerdorf:
Mittelfristig ist beabsichtigt, eine städtische Waldkindergartengruppe einzurichten, um die vorhandenen Bedarfe im Bereich Wald-
pädagogik zu befriedigen. Die Waldgruppe soll Platz für zehn bis 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren bieten. Organisato-
risch soll diese Gruppe an eine städtische Kindertagesstätte angegliedert werden. Eine Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor,
die Standortfrage ist noch nicht abschließend geklärt.
Die Bedarfe im Ortsbezirk Lachen-Speyerdorf machen es erforderlich, zwingend weitere Planungen für eine Ausweitung des Be-
treuungsangebots in diesem Planungsbezirk anzustellen. Im Flachdachanbau der Grundschule/Schwerpunktschule August-Becker-
Schule in Lachen-Speyerdorf sollen daher Räumlichkeiten und ein Teil des Außenbereichs zur Betreuung von Kindern im Alter
von drei bis sechs Jahren umgenutzt werden. Hierzu bedarf es einiger Sanierungs- und Umbauarbeiten. 
Es ist beabsichtigt, die beiden derzeit in der städtischen Kindertagesstätte Lachen-Speyerdorf Pestalozzistraße untergebrachten Re-
gelgruppen im Laufe des ersten Halbjahrs 2014 dorthin zu verlegen. Die Gruppen sollen dort mit insgesamt 50 Betreuungsplätzen
betrieben werden. In einem weiteren, folgenden Schritt sollen die dadurch frei werdenden Räumlichkeiten in der Kindertagesstät-
te derart umgebaut werden, dass dort eine weitere Krippengruppe und eine kleine altersgemischte Gruppe untergebracht werden
können. Außerdem sind weitere bauliche Maßnahmen z. B. im Küchenbereich erforderlich. 
Durch die Umstrukturierung entstünden 17 neue Krippenplätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren und elf weitere Plät-
ze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Für die in der August-Becker-Schule untergebrachten beiden Regelgruppen ist zwar
eine eigene Betriebserlaubnis erforderlich, diese werden jedoch organisatorisch der Kindertagesstätte Pestalozzistraße Lachen-Spey-
erdorf angegliedert, die dadurch dann siebengruppig wird. Die Gruppenstruktur sieht dann wie folgt aus: Zwei Regelgruppen mit
je 25 Plätzen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, zwei Krippengruppen mit je zehn Betreuungsplätzen für Kinder im Al-
ter von null bis drei Jahren, eine kleine altersgemischte Gruppe mit insgesamt 15 Plätzen, davon acht Plätze für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren und sieben Plätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren, zwei geöffnete Gruppen mit je 25 Betreu-
ungsplätzen, davon jeweils 19 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und jeweils sechs Plätze für Kinder im Alter von
zwei bis drei Jahren. Die Einrichtung würde somit über insgesamt 135 Betreuungsplätze verfügen (96 Plätze für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren und 39 Plätze für Kinder im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr). 
Die Maßnahme „Schaffung von Betreuungsgruppen im Flachdachanbau der August-Becker-Schule“ soll Ende 2013/Anfang 2014
abgeschlossen sein, wann die Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte selbst beendet sein könnten, ist derzeit noch nicht ab-
sehbar, der Beginn des Kindergartenjahres 2014/2015 wird jedoch anvisiert.
Die Gesamtkosten für die erforderlichen Umbaumaßnahmen sind noch nicht bekannt und werden derzeit geschätzt.

Planungsbezirk Duttweiler:
Die Bedarfssituation in diesem Planungsbezirk macht es erforderlich, dass wieder eine zweite Betreuungsgruppe in der städtischen
Kindertagesstätte eingerichtet wird. Mit den erforderlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten (inkl. Brandschutzarbeiten) wird nach
aufsichtsbehördlicher Genehmigung des Haushalts 2013 Ende Februar/Anfang März 2013 begonnen; diese sollen bis spätestens Mit-
te September 2013 abgeschlossen sein. Die Einrichtung soll danach mit zwei Gruppen betrieben werden (eine geöffnete Gruppe mit
insgesamt 25 Plätzen, davon 19 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und sechs Plätze für Kinder im Alter von zwei
bis drei Jahren sowie eine kleine altersgemischte Gruppe mit insgesamt 15 Plätzen, davon acht Plätze für Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren und sieben Plätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren). An Gesamtkosten wird mit ca. 116 000 Euro ge-
rechnet.

Bedarfsquote/Versorgungsquote:

Die Versorgungsquote weist zu einem bestimmten Stichtag die vorhandenen Betreuungsplätze aus, unabhängig davon, ob der Platz
besetzt ist oder nicht. 
Es handelt sich nach Aussage des Jugendamtes sozusagen um den Versorgungsgrad an Plätzen.

Laut des aktuellen Entwurfs des Kindertagesstättenbedarfsplans 2013/2014 beträgt die Versorgungsquote inkl. des Platzangebots
für U 3-Kinder in der Kindertagespflege in Neustadt an der Weinstraße (Stand 31. Dezember 2012) 32,76 % bzw. 28,71% ohne
Kindertagespflege.

Die Betreuungsquote weist darauf bezogen aus, wie viele Kinder an einem bestimmten Stichtag de facto in Betreuung waren. 
Die Betreuungsquote bei den Kindern im Alter von null bis drei Jahren betrug zum Stichtag 1. Dezember 2012 in den Kinderta-
gesbetreuungseinrichtungen 78,49 % und in der Kindertagespflege 54 %. 

Wenn alle derzeit schon begonnenen bzw. geplanten oder anvisierten Gruppenstrukturumwandlungen und Baumaßnahmen (Neu-
bau/Umbau) im Stadtgebiet realisiert werden und unter Berücksichtigung der entsprechenden Betreuungsplätze in der Kinderta-
gespflege, wird die Zielmarke „Versorgungsquote 35 bis 39 %“ erreicht, wenn sich die Geburtenzahlen und Zahlen der Zuzüge nicht
erheblich nach oben verändern.
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Zu Frage 6:

Der Bund beteiligt sich seit 2009 aufwachsend bis 2013 über einen Festbetrag bei der Umsatzsteuerverteilung zu Gunsten der Län-
der an den durch die U 3-Betreuung zusätzlich entstehenden Betriebsausgaben. Auf Rheinland-Pfalz entfallen für die Jahre 2009: 4,8
Mio. Euro; 2010: 9,6 Mio. Euro; 2011: 16,8 Mio. Euro; 2012: 24,0 Mio. Euro und 2013: 33,6 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2014 beteiligt
sich der Bund laufend mit 770 Mio. Euro bundesweit pro Jahr an der Finanzierung der durch den Ausbau entstehenden zusätzli-
chen Betriebskosten, die über die Marge des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) hinausgehen. Aufgrund des Gesetzes zur zu-
sätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege beteiligt sich der Bund mit wei-
teren Mitteln an den Betriebskosten, 2013 mit rund 0,9 Mio. Euro. Die Auszahlung der Betriebskosten des Bundes wird vollstän-
dig zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung weitergeleitet und erfolgt über die bestehenden Instrumente des Kindertagesstät-
tengesetzes (KitaG) (Betreuungsbonus und Personalkosten). Das Land beteiligt sich an den Personalkosten der Kindertagesstätten.
Per Definition sind alle Kosten, die nicht Personalkosten sind, Sachkosten. Sachkosten sind vom Träger zu finanzieren. 
Weitergehende Angaben zu den Ausgaben der Stadt Neustadt a. d. W. sind in den anliegenden Tabellen enthalten.

Irene Alt
Staatsministerin
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